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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 105
AsylG i.V.m Art. 37 VGG und Art. 52 VwVG). Der Beschwerdeführer ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung; er ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung des Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1



Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib,
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck
bewirken

E. 4.2
Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder
Herkunftsland eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive
Nachfluchtgründe geltend (Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar
die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG
zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht
missbräuchlich gesetzt wurden. Das vom Gesetzgeber vorgesehene Konzept, wonach das
Vorliegen von subjektiven Nachfluchtgründen die Gewährung von Asyl ausschliesst,
verbietet das Addieren solcher Gründe mit Nachfluchtgründen, welche vor der Ausreise aus
dem Heimat- oder Herkunftsstaat entstanden sind und die für sich allein nicht zur Bejahung
der Flüchtlingseigenschaft und zur Asylgewährung ausreichen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1
S. 352; vgl. ferner Entscheidungen und Mitteilungen der Schwei-zerischen
Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5 a S. 141 f., mit weiteren Hinweisen).
Stattdessen werden Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder
glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. dazu die nach wie
vor gültigen und zutreffenden Ausführungen in EMARK 1995 Nr. 7 E. 7 b und 8 S. 67 ff.;
EMARK 2000 Nr. 16 E. 5 a S. 141 f., mit weiteren Hinweisen).

E. 5.1
Der Beschwerdeführer bringt zur Begründung seines zweiten Asylgesuchs vor, aufgrund
seiner exilpolitischen Tätigkeiten in der Schweiz würden subjektive Nachfluchtgründe
bestehen. Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob er durch sein Verhalten nach der Ausreise
aus dem Heimatland, namentlich wegen seines politischen Engagements in der Schweiz,
Grund für eine zukünftige Verfolgung durch die eritreischen Behörden gesetzt hat und aus
diesem Grund (das heisst infolge Vorliegens subjektiver Nachfluchtgründe) die
Flüchtlingseigenschaft erfüllt.

E. 5.2
Nach Prüfung der Akten durch das Gericht ist - in Übereinstimmung mit der Vorinstanz -
festzustellen, dass insgesamt keine subjektiven Nachfluchtgründe bestehen, die bei einer
Rückkehr des Beschwerdeführers nach Eritrea zu einer für die Flüchtlingseigenschaft
relevante Verfolgung führen würden, weshalb diesbezüglich zur Vermeidung von
Wiederholungen vorab auf die zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen ist
(vgl. Ziffer I; Bst. E. vorstehend). Aufgrund der Akten ist nicht davon auszugehen, dass das
politische Engagement des Beschwerdeführers in der Schweiz ihm das Profil eines
engagierten, gewichtigen und staatsgefährdenden sowie mit Führungsfunktion
ausgestatteten Exilaktivisten verleiht, der im Fokus der eritreischen Behörden steht, zumal
der Beschwerdeführer im Schreiben vom 15. Juni 2009 einräumte, die Ausführungen in der
Beschwerde zu seinen politischen Tätigkeiten in der Schweiz seien übertrieben, da er in der



Schweiz erst an zwei Konferenzen teilgenommen habe und ihm nicht eine
Führungsfunktion innerhalb der EPP zukomme. Am marginalen politischen Profil des
Beschwerdeführers ändert auch der Umstand nichts, dass er gemäss den Akten durch die
EPP zum Verantwortlichen für die Zusammenführung der EPP und der EDP (Eritrean
Democratic Party) im Kanton D._______ ernannt worden ist, zumal es sich dabei nicht um
eine hochrangige Position innerhalb der EPP handelt. Im Weiteren ist festzustellen, dass es
sich bei dem Vorbringen des Beschwerdeführers im Wiedererwägungsgesuch vom 26. Mai
2009, wonach er innerhalb der EPP Kantonsverantwortlicher für den Kanton D._______
sei, um eine unbewiesene Behauptung handelt. Unglaubhaft ist auch das vom
Beschwerdeführer im Wiedererwägungsgesuch geltend gemachte Vor-bringen, er sei von
den eritreischen Behörden schon vor seiner Ausreise beobachtet worden, da er für eine
amerikanische Firma gearbeitet habe, zumal er eine derartige Beobachtung zuvor nie
erwähnt hatte und er im Schreiben vom 15. Juni 2009 geltend machte, seine ehemalige
Anstellung in der amerikanischen Firma habe mit seinem Asylgesuch nichts zu tun.

E. 5.3
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat
befürchten muss, dort ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu erleiden.
Ins-besondere fehlen im vorliegenden Fall jegliche aktenkundige Hinweise darauf, dass in
Eritrea aufgrund der genannten politischen Aktivitäten im Exil gegen ihn ein Strafverfahren
oder andere behördliche Massnahmen eingeleitet worden sind, was ein Indiz für eine
fehlende Verfolgungsgefahr im Heimatland darstellt. Der Vollständigkeit halber ist darauf
hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Alters wegen seiner Ausreise aus
Eritrea und der Asylbeantragung in der Schweiz keine asylrechtlich relevanten Nachteile zu
befürchten hat. Das gilt selbst dann, wenn es zutreffen sollte, dass er illegal aus-gereist ist,
wie das von ihm behauptet wird.

E. 5.4
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen erübrigt es sich, auf die weiteren Ausführungen in
der Beschwerde und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Beweismittel im Einzelnen
einzugehen, weil sie am Ergebnis nichts ändern. Unter Berücksichtigung der gesamten
Umstände folgt, dass der Beschwerdeführer keine Gründe nach Art. 3 AsylG nachweisen
oder glaubhaft machen konnte. Das BFM hat zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft
verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.

E. 6.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei
den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1 AsylG; vgl. Entscheide des Schweizerischen
Bundesverwaltungsgerichts [BVGE] 2008/34 E. 9.2).

E. 7.1



Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]).

E. 7.2
Da der Beschwerdeführer mit Verfügung des BFM vom 30. Oktober 2007 in der Schweiz
vorläufig aufgenommen wurde (vgl. Ziffern 4 - 7 dieser Verfügung) und diese vorläufige
Aufnahme nach wie vor besteht, erübrigen sich Ausführungen zur Frage des
Wegweisungsvollzugs.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG), auf insgesamt Fr. 600.-- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem am 26. Mai 2009 in
derselben Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


